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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Aufgrund des Verhaltens des elektrischen Stroms bei hohen Frequenzen haben Leitungen bzw. 
Kabel für 
solche Anwendungen einen speziellen Aufbau. Beispiele sind Koaxialkabel, Bandleiter, 
Hochfrequenzlitze, 
Schlitzkabel, sowie Hohlleiter und andere Wellenleiter. 

 

Lärmschutz umfasst alle Maßnahmen der Lärmbekämpfung und ist Teil des Immissionsschutzes. Er
soll das 
Wohlbefinden von Menschen und Tieren in Bezug auf Lärm sichern. Die Maßnahmen der 
Lärmbekämpfung 
betreffen schwerpunktmäßig den Schutz vor Umgebungslärm (Fluglärm, Straßenverkehrslärm, 
Schienenverkehrslärm, Industrielärm), Freizeitlärm und Ruhestörung. 

 

Der Begriff Lärm ist nicht gleichbedeutend mit Schall. Schall ist eine messbare Größe. Erst durch 
nicht 
messbare individuelle oder sozio-kulturelle Aspekte wird störender Schall zu Lärm. 

 

Weitere Einwände 

 



Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes richtet sich die Zulässigkeit von Enteignungen nach Art. 
14 Absatz 
3 GG. Auch das Grundgesetz definiert die Voraussetzungen der Enteignung nicht, weshalb der 
Begriff inhaltlich 
durch die Rechtsprechung geprägt wird. In Anknüpfung an das Reichsgericht ging diese zunächst 
davon aus, 
dass sich eine Enteignung dadurch auszeichnet, dass sie in besonders schwerer Weise in das 
Eigentumsrecht 
des Einzelnen eingreift. Von dieser Rechtsprechung wandte sich das Bundesverfassungsgericht im 
Nassauskiesungsbeschluss von 1981 deutlich ab, indem es die Enteignung als zielgerichteten 
Entzug einer 
Eigentumsposition zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe neu definierte. Hierdurch wollte das 
Gericht die 
Rechtsunsicherheit beseitigen, zu der das frühere Abstellen auf das Kriterium der Eingriffsschwere 
führte, und 
eine eindeutige Beurteilung von Eigentumseingriffen als Enteignung ermöglichen. 

 

Im Gegensatz zum nahe verwandten, geringfügig kleineren Schwarzmilan ist die Verbreitung des 
Rotmilans im 
Wesentlichen auf Europa beschränkt. Er brütet vor allem in offenen, mit kleinen Wäldern oder 
Gehölzen 
durchsetzten Landschaften. Er ist bedeutend weniger wassergebunden als der Schwarzmilan. Die 
meisten 
Rotmilane des zentralen Mitteleuropas sowie die in Nord- und Osteuropa brütenden sind Zugvögel, 
während 
ein unterschiedlich hoher Prozentsatz der Brutvögel aus dem westlichen und südwestlichen 
Mitteleuropa 
jahrüber als Standvogel im Brutgebiet bleibt. Über 50 Prozent des Gesamtbestandes dieser Art, die 
sich vor 
allem von kleineren Säugetieren und Vögeln ernährt, brütet in Deutschland. 

 

Ihr Bearbeiter: 
Mathis Lucka 

 

lucka@demos-deutschland.de 

- 2 - 

 

 

1.2 Schlussbemerkungen 

 



 

Zunächst hat der Vorhabenträger seinen Plan, bestehend aus Zeichnungen und Erläuterungen, der 
Anhörungsbehörde zur Durchführung des Anhörungsverfahrens einzureichen. Sodann fordert die 
Anhörungsbehörde die Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zur 
Stellungnahme 
auf und veranlasst außerdem die Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken 
wird, den 
Plan innerhalb von drei Wochen nach Zugang für die Dauer eines Monats öffentlich zur Einsicht 
auszulegen. 
Auf eine Auslegung kann verzichtet werden, wenn der Kreis der Betroffenen bekannt ist und ihnen 
innerhalb 
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während 
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Lärmschutz umfasst alle Maßnahmen der Lärmbekämpfung und ist Teil des Immissionsschutzes. Er
soll das 
Wohlbefinden von Menschen und Tieren in Bezug auf Lärm sichern. Die Maßnahmen der 
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betreffen schwerpunktmäßig den Schutz vor Umgebungslärm (Fluglärm, Straßenverkehrslärm, 
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Der Begriff Lärm ist nicht gleichbedeutend mit Schall. Schall ist eine messbare Größe. Erst durch 
nicht 
messbare individuelle oder sozio-kulturelle Aspekte wird störender Schall zu Lärm. 

 

Weitere Einwände 

 
Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes richtet sich die Zulässigkeit von Enteignungen nach Art. 
14 Absatz 
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Rechtsunsicherheit beseitigen, zu der das frühere Abstellen auf das Kriterium der Eingriffsschwere 
führte, und 
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ein unterschiedlich hoher Prozentsatz der Brutvögel aus dem westlichen und südwestlichen 
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Hochfrequenzlitze, 
Schlitzkabel, sowie Hohlleiter und andere Wellenleiter. 

 

Lärmschutz umfasst alle Maßnahmen der Lärmbekämpfung und ist Teil des Immissionsschutzes. Er
soll das 
Wohlbefinden von Menschen und Tieren in Bezug auf Lärm sichern. Die Maßnahmen der 
Lärmbekämpfung 
betreffen schwerpunktmäßig den Schutz vor Umgebungslärm (Fluglärm, Straßenverkehrslärm, 
Schienenverkehrslärm, Industrielärm), Freizeitlärm und Ruhestörung. 

 

Der Begriff Lärm ist nicht gleichbedeutend mit Schall. Schall ist eine messbare Größe. Erst durch 
nicht 
messbare individuelle oder sozio-kulturelle Aspekte wird störender Schall zu Lärm. 

 

Weitere Einwände 

 
Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes richtet sich die Zulässigkeit von Enteignungen nach Art. 
14 Absatz 
3 GG. Auch das Grundgesetz definiert die Voraussetzungen der Enteignung nicht, weshalb der 
Begriff inhaltlich 
durch die Rechtsprechung geprägt wird. In Anknüpfung an das Reichsgericht ging diese zunächst 
davon aus, 
dass sich eine Enteignung dadurch auszeichnet, dass sie in besonders schwerer Weise in das 
Eigentumsrecht 
des Einzelnen eingreift. Von dieser Rechtsprechung wandte sich das Bundesverfassungsgericht im 
Nassauskiesungsbeschluss von 1981 deutlich ab, indem es die Enteignung als zielgerichteten 
Entzug einer 
Eigentumsposition zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe neu definierte. Hierdurch wollte das 
Gericht die 



Rechtsunsicherheit beseitigen, zu der das frühere Abstellen auf das Kriterium der Eingriffsschwere 
führte, und 
eine eindeutige Beurteilung von Eigentumseingriffen als Enteignung ermöglichen. 

 

Im Gegensatz zum nahe verwandten, geringfügig kleineren Schwarzmilan ist die Verbreitung des 
Rotmilans im 
Wesentlichen auf Europa beschränkt. Er brütet vor allem in offenen, mit kleinen Wäldern oder 
Gehölzen 
durchsetzten Landschaften. Er ist bedeutend weniger wassergebunden als der Schwarzmilan. Die 
meisten 
Rotmilane des zentralen Mitteleuropas sowie die in Nord- und Osteuropa brütenden sind Zugvögel, 
während 
ein unterschiedlich hoher Prozentsatz der Brutvögel aus dem westlichen und südwestlichen 
Mitteleuropa 
jahrüber als Standvogel im Brutgebiet bleibt. Über 50 Prozent des Gesamtbestandes dieser Art, die 
sich vor 
allem von kleineren Säugetieren und Vögeln ernährt, brütet in Deutschland. 
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Schlitzkabel, sowie Hohlleiter und andere Wellenleiter. 

 

Lärmschutz umfasst alle Maßnahmen der Lärmbekämpfung und ist Teil des Immissionsschutzes. Er
soll das 
Wohlbefinden von Menschen und Tieren in Bezug auf Lärm sichern. Die Maßnahmen der 
Lärmbekämpfung 
betreffen schwerpunktmäßig den Schutz vor Umgebungslärm (Fluglärm, Straßenverkehrslärm, 
Schienenverkehrslärm, Industrielärm), Freizeitlärm und Ruhestörung. 

 

Der Begriff Lärm ist nicht gleichbedeutend mit Schall. Schall ist eine messbare Größe. Erst durch 
nicht 
messbare individuelle oder sozio-kulturelle Aspekte wird störender Schall zu Lärm. 

 

Weitere Einwände 

 
Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes richtet sich die Zulässigkeit von Enteignungen nach Art. 
14 Absatz 
3 GG. Auch das Grundgesetz definiert die Voraussetzungen der Enteignung nicht, weshalb der 
Begriff inhaltlich 
durch die Rechtsprechung geprägt wird. In Anknüpfung an das Reichsgericht ging diese zunächst 
davon aus, 
dass sich eine Enteignung dadurch auszeichnet, dass sie in besonders schwerer Weise in das 
Eigentumsrecht 
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führte, und 
eine eindeutige Beurteilung von Eigentumseingriffen als Enteignung ermöglichen. 

 



Im Gegensatz zum nahe verwandten, geringfügig kleineren Schwarzmilan ist die Verbreitung des 
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durchsetzten Landschaften. Er ist bedeutend weniger wassergebunden als der Schwarzmilan. Die 
meisten 
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während 
ein unterschiedlich hoher Prozentsatz der Brutvögel aus dem westlichen und südwestlichen 
Mitteleuropa 
jahrüber als Standvogel im Brutgebiet bleibt. Über 50 Prozent des Gesamtbestandes dieser Art, die 
sich vor 
allem von kleineren Säugetieren und Vögeln ernährt, brütet in Deutschland. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 



 

 

Mathis Lucka  


